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Die allgemeinen Feststellungen werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf das 
zwischenzeitlich neu festgesetzte Überschwemmungsgebiet wird zur Kenntnis genommen 
und zur Klarstellung in die Begründung, textlichen Festsetzungen und Planzeichnung 
nachrichtlich übernommen. 

Begründung 

Das Überschwemmungsgebiet und die geltenden Vorgaben sind zu berücksichtigen. Da in die-
sem Bereich keine Hochbauten zulässig sind, ergeben sich für das Vorhaben keine weiteren pla-
nungsrechtlich relevanten Auswirkungen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Die allgemeinen Hinweise zu den Erschließungserfordernissen werden zur Kenntnis ge-
nommen und in die Begründung zum Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen. Pla-
nungsrechtlich relevante Auswirkungen im Sinne von Festsetzungen ergeben sich daraus 
nicht. Die Berücksichtigung und der Umgang mit den Anlagen werden in der Begründung 
klargestellt. 

 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

NIEDERNHAUSEN – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Im Autal“ 
Offenlage – Behörden / TÖB – Bearbeitung September 2023 – Büro Dr. Thomas – Seite 4 

 

 

 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

NIEDERNHAUSEN – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Im Autal“ 
Offenlage – Behörden / TÖB – Bearbeitung September 2023 – Büro Dr. Thomas – Seite 5 

 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht 
werden. Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Beschlussvorschlag 

Die in der genannten Stellungnahme vorgebrachten Anregungen wurden in der Vorhaben- 
und Erschließungsplanung größtenteils berücksichtigt. Eine Fassadenbegrünung der 
Wohngebäude wird nicht festgesetzt. Die Absicherung der vorgeschlagenen artenschutz-
rechtlich relevanten Maßnahmen wird in erster Linie im Rahmen der Vorhabenplanung be-
rücksichtigt. Dieses Vorgehen wird weiterhin beibehalten. Planungsrechtlich relevante 
Auswirkungen ergeben sich daher nicht. 

Begründung 

Die Vorhabenplanung als Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans stellt die Gehölzerhal-
tungs- und -pflanzmaßnahmen dar. Da der Vorhaben- und Erschließungsplan Bestandteil des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist, sind die dort getroffenen und auf das konkrete Vorha-
ben bezogenen Darstellungen verbindlich. Insgesamt wird mit diesen Planungsüberlegungen auf 
die örtliche Situation eingegangen. Ein Erhalt des Gehölzbestands und die angesprochenen Er-
satzpflanzungen entsprechen dem Planungswillen. Die Ausführungen in der Begründung zum 
Bebauungsplan beschreiben dies ausführlich. Eine Fassadenbegrünung ist in erster Linie im Zu-
sammenhang mit Geländemodellierungen (Stützmauern / Tiefgarage) möglich, eine Begrünung 
der Gebäudefassade im Bereich der Wohnungen wird im Hinblick auf eine optimalen Wohnungs-
belichtung nicht gesehen.  

Im Sinne des Artenschutzes ist planungsrechtlich festgesetzt, dass für die Beleuchtung im Au-
ßenbereich Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Störwirkungen zu treffen sind. Zu 
sehen ist, dass die weitere Konkretisierung des Vorhabens zahlreiche Möglichkeiten bietet, Be-
langen des Artenschutzes mit baulichen Details wie z.B. dem Anbringen von Nistkästen zu ent-
sprechen. Art und Umfang solcher Maßnahmen sind auf dieser Ebene zu sichern und umzuset-
zen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht 
werden. Die Hinweise auf den stillgelegten Gasanschluss und die erforderlichen Schutz-
maßnahmen für unterirdische Leitungen sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu be-
rücksichtigen. Darauf wird textlich allgemein hingewiesen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Stabstelle für Frauen und Gleichstellung, Fachdienst IV/3 - 
Kreisentwicklung, und Fachdienst IV.2- Umwelt möglich, da keine Stellungnahme vorliegt. 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Fachdienst I.7 - Schule / Sport / Kultur und Fachdienst II.7 - 
Gesundheitsverwaltung erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.3 - Brandschutz 

Da keine grundsätzlichen Bedenken zur Planung vorgebracht werden, ergeben sich keine 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan. Die allgemeinen Anforderungen des Brandschut-
zes an die Bebauung hinsichtlich Verkehrsanbindung, Löschwasserversorgung und Hyd-
ranten sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. Darauf wird in der 
Begründung zum Bebauungsplan hingewiesen. 
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Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.4 - Bauaufsicht 

Der Hinweis zur Festsetzung eines Höhenbezugspunkts wird nicht berücksichtigt. Die Hö-
henbegrenzungen sind textlich ausreichend klargestellt. 

Begründung 

Die textlich festgesetzte maximale Firsthöhe bezieht sich auf die NN-Höhe (bzw. auf NHN - Nor-
malhöhennull), ist also genau bestimmt. Zudem ist über den Vorhaben- und Erschließungsplan 
eine zusätzliche Kontrolle über die Höhenentwicklung gegeben. Die in diesem Zusammenhang 
erfolgte Auseinandersetzung mit den komplizierten Höhenverhältnissen der Bestandssituation, 
die u.a. durch ein quer zur Idsteiner Straße stark abfallendes Hanggrundstück und ein deutliches 
Längsgefälle im Straßenverlauf geprägt ist, kann damit ausreichend berücksichtigt werden. Die 
Vorhabenplanung ist Bestandteil des Bebauungsplans und damit bindend. 

 

Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.4 - Denkmalschutz 

Der bereits getroffene allgemeine Hinweis wird zur Klarstellung entsprechend ergänzt. 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Fachdienst III.5 - Ordnungs- und Kommunalaufsichtsbehör-
de, Fachdienst III.6 Verkehr und Fachdienst II.JHP- Jugendhilfeplanung möglich, da keine 
Stellungnahme vorliegt. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Eigenbetrieb Abfallwirtschaft erforderlich, da keine Anregun-
gen zur Planung vorgebracht werden. Der Allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und ist im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 
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Beschlussvorschlag zu Fachdienst IV.2 – Umwelt - Immissionsschutz 

Die entsprechenden Karten zu den Lärmpegelbereichen sind Gegenstand der Schalltech-
nischen Untersuchung, auf deren Grundlage die Festsetzungen für den Bebauungsplan 
getroffen wurden. Die Abbildung dieser - aus dem Zusammenhang des Gutachtens ge-
nommenen - Karten im Textteil des Bebauungsplans ist nicht erforderlich. 

Die Anregung, die Empfehlung aus dem Gutachten eindeutiger zu formulieren, wird zur 
Klarstellung berücksichtigt. Eine Ausdehnung der Festsetzung auf alle Schlaf- und Kin-
derzimmer wird dabei nicht vorgenommen. 

Begründung 

Die Schalltechnische Untersuchung hatte den Zweck, die Erfordernisse von Schutzmaßnahmen 
für das Bauvorhaben abzuklären. Entsprechend haben die Ergebnisse der Untersuchung Ein-
gang in den Bebauungsplan gefunden. Für Vertiefungen ist die Untersuchung heranzuziehen, um 
Wiederholungen aber auch Missverständnisse durch Kürzungen zu vermeiden. 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Fachdienst IV.2 – Umwelt - Untere Naturschutzbehörde erfor-
derlich, da der Hinweis die Ausführungsplanung betrifft. 
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Beschlussvorschlag zu Fachdienst IV.2 - Umwelt – Untere Wasserbehörde 

Der Hinweis zu Oberflächengewässer wird berücksichtigt. Die textliche Festsetzung wird 
zur Klarstellung entsprechend ergänzt. 

Der Hinweis auf die Zuständigkeit hinsichtlich des Trinkwassers wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Dezernat III 31.1- Regionalplanung und Dezernat III 31.2 – Re-
gionale Siedlungs- und Bauleitplanung, Bauwesen erforderlich, da keine Anregungen oder 
Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Abteilung IV/Wi 41.1 – Grundwasser erforderlich, da keine 
Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Abteilung IV/Wi 41.1 -Bodenschutz erforderlich, da keine An-
regungen zur Planung vorgebracht werden. Die Hinweise zur Fortschreibung der Daten 
und zur Adressänderung werden zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag zu Dezernat IV/Wi 41.2 - Oberflächengewässer 

Der Hinweis auf das zwischenzeitlich neu festgesetzte Überschwemmungsgebiet wird zur 
Kenntnis genommen und zur Klarstellung in die Begründung, textlichen Festsetzungen 
und Planzeichnung nachrichtlich übernommen. Der Hinweis zur Abstimmung einer mögli-
chen Einleitstelle ist im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 

Begründung 

Das Überschwemmungsgebiet und die geltenden Vorgaben sind zu berücksichtigen. Da in die-
sem Bereich keine Hochbauten zulässig sind, ergeben sich für das Vorhaben keine weiteren pla-
nungsrechtlich relevanten Auswirkungen. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Dezernat IV/Wi 41.3 – Abwasser und Dezernat IV/Wi 41.3 Ab-
fallwirtschaft erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht werden. Die all-
gemeinen Hinweise zur Entsorgung von Bauabfällen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu Dezernat IV/Wi 43.1 – Immissionsschutz 

Die Anregung, die Empfehlung aus dem Gutachten eindeutiger als Festsetzung zu formu-
lieren, wird berücksichtigt. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und in der Begründung aufgeführt. 

Begründung 

Die Ergänzungen dienen der Klarstellung. 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

NIEDERNHAUSEN – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Im Autal“ 
Offenlage – Behörden / TÖB – Bearbeitung September 2023 – Büro Dr. Thomas – Seite 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Dezernat IV/Wi 44 – Bergaufsicht erforderlich, da keine Anre-
gungen zur Planung vorgebracht werden. Die Ausführungen und Feststellungen werden 
zur Kenntnis genommen. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Dezernat V 53.1 – Naturschutz erforderlich, da keine Anre-
gungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Hinweise erforderlich, da der Kampfmittelräumdienst am Ver-
fahren beteiligt wurde und eine gesonderte Stellungnahme abgegeben hat. 
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Der Hinweis auf die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Weitere planungsrecht-
lich relevante Auswirkungen ergeben sich nicht, da die Ausführungen bereits in die Pla-
nung eingegangen waren.  

Begründung 

Das in der seinerzeitigen Stellungnahme vom 14.01.2022 genannte Bombenabwurfgebiet wurde 
zur Kenntnis genommen. In den allgemeinen textlichen Hinweisen wird bereits auf die Situation 
eingegangen. Die Ausführungen in der Begründung wurden entsprechend ergänzt. Die Aussa-
gen können für die Ausführungsplanung von Relevanz sein. Die vor bodeneingreifenden Bauar-
beiten erforderlichen Überprüfungen werden mit Fortgang der Vorhabenplanung berücksichtigt. 
Die der Stellungnahme angefügten allgemeinen Anlagen zur Aushubüberwachung und Kampf-
mittelräumung sind dabei zu berücksichtigen. 
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Die Hinweise auf die Veränderungen werden zur Kenntnis genommen und in die Begrün-
dung aufgenommen. Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich daraus 
nicht. Die Aussagen sind im Rahmen der Ausführung zu beachten. 
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Die nebenstehende seinerzeitige Stellungnahme wurde dahingehend abgewogen, dass die 
allgemeinen Hinweise zur Klärung der Energieversorgung und zu Schutzmaßnahmen zur 
Kenntnis genommen wurden und im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen 
sind. Die Passage, die unter 13.4 in die Begründung aufgenommen worden ist, wird ent-
sprechend aktualisiert. (s. aktuelle Stellungnahme) 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 

 

 

 


